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676 der Beilagen XXVI. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 

Das Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 14/2019, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Art. 30a wird folgender Art. 30b eingefügt: 
„Artikel 30b. (1) Zur Erlassung von Disziplinarerkenntnissen und zur Entscheidung über 

Suspendierungen hinsichtlich der Beamten der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes und der 
Volksanwaltschaft wird bei der Parlamentsdirektion eine Disziplinarkommission eingerichtet. 

(2) Die Mitglieder der Disziplinarkommission und die Disziplinaranwälte sind vom Präsidenten des 
Nationalrates, vom Präsidenten des Rechnungshofes und vom Vorsitzenden der Volksanwaltschaft zu 
bestellen. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Organisation und das Verfahren der Disziplinarkommission 
sowie die Stellung und Bestellung der Disziplinaranwälte werden durch Bundesgesetz getroffen.“ 

2. Dem Art. 151 wird folgender Abs. 64 angefügt: 
„(64) Art. 30b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2019 tritt mit dem der 

Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Für den Übergang zur neuen Rechtslage gilt: 
 1. Die bei den Disziplinarkommissionen im Bereich der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes 

und der Volksanwaltschaft bis zum 30. Juni 2020 anhängig gemachten Disziplinarverfahren sind 
nach den Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 32/2019 fortzuführen. 

 2. Ab dem 1. Juli 2020 geht die Zuständigkeit zur Durchführung von Disziplinarverfahren 
hinsichtlich der Beamten der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes und der 
Volksanwaltschaft auf die Disziplinarkommission gemäß Art. 30b in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2019 über.“ 
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